
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/10/13 7Ob44/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1983

Norm

AKVB Wassersportfahrzeuge 1991 §3

Rechtssatz

Bei der Kaskoversicherung für Motorjachten ist das durch Eindringen von Wasser durch überschlagende Wellen oder

durch Regen verursachte Sinken des Bootes auch ohne Vorliegen höherer Gewalt als Unfall zu betrachten.
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